S 180,-- Stempelmarke je Anzeigepflichtigem Beilagen S 50,-- je Bogen, höchstens aber mit S 300,-- zu vergebühren.

Name des Antragstellers
Adresse
PLZ Ort
(Name und Anschrift des Anzeigepflichtigen)

ANZEIGEPFLICHTIGE VORHABEN

An die

Gemeinde St. Wolfgang-Kienberg
St. Wolfganger Straße 1
8742 Obdach

e-mail: gemeinde@st-wolfgang-kienberg.at
Betrifft:



Anzeige gemäß § 20 Z 3 bis 5 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995,

LGBl. Nr. 59/1995, über die Errichtung / Änderung / Erweiterung1) von:

a) Werbe- und Ankündigungseinrichtungen (Tafeln, Schaukästen, sonstige

Vorrichtungen und Gegenstände, an denen Werbungen und Ankündigungen

angebracht werden können, Bezeichnungen, Beschriftungen, Hinweise

u.dgl.);

b) Umspann- und Kabelstationen, soweit es sich um Gebäude handelt;

c) Einfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen sowie Stützmauern,

jeweils bis zu einer Höhe von 1,5 m; (5)

d) Ölfeuerungsanlagen und Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe

einschließlich von damit allenfalls verbundenen baulichen Änderungen

oder Nutzungsänderungen; (5)

e) sichtbaren Antennen- und Funkanlagentragmasten; (4)

f) baulichen Anlagen für Reitparcours oder Hundeabrichteplätze;

g) die nachträgliche Errichtung, Änderung oder Erweiterung von

Hauskanalanlagen und Sammelgruben; (5)


Gemäß § 20 Z 3 bis 5 des Stmk. Baugesetzes zeige(n) ich (wir)

folgendes Vorhaben an:

Beschreibung des Vorhabens
Dieses Vorhaben wird ausgeführt auf der Grundstücks Nr./den Grundstücken Nr. 

Grundstücknummer/n 
EZ EZ 


KG: Katastralgemeinde
Eigentümer/Bauberechtigte des/der Grundstücks/Grundstücke, wenn der Anzeigepflichtige nicht selbst Grundeigentümer oder Bauberechtigter ist:


Name
Adresse

(Name)
(Adresse)


Datum
.......................................................


(Datum)
(Unterschrift)

Anzeigepflichtiger:


Name
Adresse

(Name)
(Adresse)


Datum
.......................................................


(Datum)
(Unterschrift)

Unterlagen:

Dem anzeigepflichtigen Vorhaben sind gemäß § 33 Abs 2 Z 2 und Abs 3 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 unbedingt jene Unterlagen anzuschließen, wie sie in diesen Bestimmungen gefordert werden, das sind:

In den Fällen des § 20 Z 2 bis 5

-
ein Lageplan im Maßstab 1:1000 (zweifach),

-
die erforderlichen Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Beschreibungen (zweifach),

-
der Nachweis des Eigentums oder des Baurechtes an dem für die Bebauung vorgesehenen Grundstück in Form einer 
amtlichen Grundbuchabschrift oder in anderer rechtlicher gesicherter Form, jeweils nicht älter als sechs Wochen,

-
die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers oder des Bauberechtigten, wenn der Bauwerber nicht selbst 
Grundeigentümer oder Bauberechtigter ist,

-
erforderlichenfalls der Nachweis nach § 22 Abs 2 Z 31);

-
Erklärung des befugten Verfassers der Unterlagen über die


Einhaltung aller baurechtlichen Anforderungen.

-
Vorlage über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung in Form einer beglaubigten Fotokopie der 
Versicherungspolizze oder eines Schreibens der Versicherung zum aktuellen Anlaß.

Bei Feuerungsanlagen genügt der Nachweis der Typen- oder Einzelgenehmigung.

1) 
Gemäß § 22 Abs 2 Z 3 BauG ist dem Ansuchen der Nachweis anzuschließen, daß die zu bebauende Grundstücksfläche - sofern diese nicht in zwei Katastralgemeinden liegt - aus einem Grundstück im Sinne des Vermessungsgesetzes, BGBl Nr. 306/1968, in der Fassung BGBl Nr. 480/1980, besteht. Der Nachweis kann entfallen für bestehende Bauten, für Bauten, die sich auf Grund ihrer Funktion üblicherweise über zwei Grundstücke erstrecken, wenn rechtswirksame Bebauungspläne oder Bebauungsrichtlinien bestehen, sowie bei land- und forstwirtschaftlichen Bauten im Freiland.

1) Nicht Zutreffendes ist zu streichen


